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EINKAUFSBEDINGUNGEN FUR BAULEISTUNGEN
DER SIEMENS ENERGY AUSTRIA GMBH

Ausgabe November 2020

Geltungsbereich

Diese Einkaufsbedingungen fir Bauleistungen gelten fur alle Bestellungen von Lieferungen und Leistungen (,Leistungen®)
der SIEMENS Energy Austria GmbH und der mit ihr konzernmaRig verbundenen Unternehmen (,SIEMENS"), die zumindest
zum Teil Bauleistungen umfassen.

Auftragserteilung
Durch die Annahme einer Bestellung werden auch diese Einkaufsbedingungen fir Bauleistungen Vertragsbestandteil.

Angebotsstadium

Die dem Leistungsverzeichnis beiliegenden bzw. bei der Bauleitung einzusehenden Zeichnungen dienen als Information fiir
die Angebotsabgabe. Ist der Auftragnehmer (,AN“) der Ansicht, dass Erganzungen oder Zusatze zum Leistungsverzeichnis
erforderlich sind, so hat er SIEMENS unverziglich und schriftlich darauf hinzuweisen. Im Leistungsverzeichnis dirfen vom
AN keine Anderungen oder Zusétze gemacht werden.

Falls der AN fir die Ausfiihrung einzelner Positionen des Leistungsverzeichnisses in konstruktiver, arbeitstechnischer oder
wirtschaftlicher Hinsicht giinstigere Vorschlage machen kann, so sind diese in Form von Alternativvorschlagen dem Angebot
gesondert beizufiigen.

Der AN hat die Moglichkeit, sich vor Abgabe des Angebotes Uber die Lage der Baustelle, die értlichen Verhaltnisse, die An-
und Abfuhrmdglichkeiten u.a. zu informieren. Der AN kann zu einem spéteren Zeitpunkt nicht einwenden, die ortlichen
Gegebenheiten (insbesondere An- und Abfuhrmdglichkeiten) nicht gekannt zu haben. Der AN ist somit Gber die Ortlichen
Gegebenheiten (insbesondere den Baugrund, Zufahrts- und Lagerungsmdglichkeiten) und den Umfang der von ihm zu
erbringenden Leistungen informiert und hat die Beschreibung der von ihm zu erbringenden Leistungen sowie Ubergebene
Bedingungen und Unterlagen gepruft und fir schliissig befunden.

Dem Angebot ist eine Gerateliste beizufliigen, der auch die Stromanschlusswerte entnommen werden kénnen.

Der AN hat SIEMENS im Angebot eine Liste seiner Subunternehmer vorzulegen. SIEMENS hat das Recht, in begriindeten
Fallen den Wechsel von Subunternehmern zu verlangen.

Der AN halt sich 90 Tage ab dem Einsendedatum an sein Angebot gebunden.

Preise und Leistungsumfang
Die vereinbarten Preise sind Festpreise fiir den vereinbarten Leistungszeitraum.

Liegen der Hauptsitz des AN und der Einbauort innerhalb der EU, so versteht sich dieser Einbauort als Erflllungsort fir alle
Leistungen. Alle Lieferungen sind frei Einbaustelle verpackt, transportversichert und verzollt gemal DDP (Einbaustelle)
Incoterms® 2020 zu versenden, wobei die Entladung auf Kosten und Gefahr des AN erfolgt. Liegen der Sitz des AN und/oder
die Einbaustelle aulerhalb der EU, gilt DPU (Bestimmungsort) Incoterms® 2020. Mit dem Preis sind samtliche
Nebenleistungen abgegolten. Der Preis versteht sich inkl. Montage, Lohn- und Lohnnebenkosten, Baustellenreinigung,
Entsorgung von Abfallen, Personalunterbringungen und Beibringen aller notwendigen Dokumentationsunterlagen, wie z.B.
Werkplane, Bautagesberichte, Regieberichte, Lieferscheine, Stundenzettel, Prufblatter, Massenermittiungen und
Kollaudierungen, aller K-Blatter It. ONORM, Mengenlisten, Stiicklisten, Bestellscheine, sonstige Protokolle usw., wobei die
Dokumentation nach den Wiinschen von SIEMENS zu erfolgen hat. Versand- und Verpackungskosten sowie die Kosten fiir
die Transportversicherung, welche auch den Abladevorgang einzuschlieRen hat, sind ebenfalls vom AN zu tragen. Mit lhrer
Ubergabe geht diese Dokumentation in das Eigentum von SIEMENS (iber. Der AN raumt SIEMENS exklusiv, unwiderruflich
und ohne zusatzlichen Entgeltsanspruch das exklusive, unbeschrankte, unwiderrufliche und zeitlich und 6rtlich unbeschrankte
Werknutzungsrecht fiir alle Nutzungsarten gemaR dem UrhG (Urheberrechtsgesetz) an der gesamten Dokumentation ein, die
zur Ausfiihrung der Leistung erforderlich ist und die aus dieser Beauftragung entsteht.

Einheitspreise behalten auch dann ihre Giiltigkeit, wenn die ausgefiihrte Menge einer unter einem Einheitspreis erfassten
Leistung oder Teilleistung von dem urspringlich vorgesehenen Umfang abweicht, ohne dass dies auf abweichenden
Anordnungen von SIEMENS beruht.

Falls zur Fristeinhaltung oder aus sonstigen dringlichen Griinden Uberstunden angeordnet werden, gilt es als vereinbart, dass
diese Leistungen bereits im Preis eingerechnet sind. Nebenleistungen sind mit dem vereinbarten Preis abgegolten.
Nebenleistungen sind Leistungen, die ausdriicklich oder nach der Verkehrssitte oder nach dem Handelbrauch neben der
vereinbarten Hauptleistung von AN zu erbringen sind. Sofern im Leistungsverzeichnis nicht gesondert angefiihrt, gehéren
unter anderem die Anfertigung aller statischen oder sonstigen Berechnungen, Ubersichts-, Ausfilhrungs- Polier- und
Abrechnungsplane, die firr die Behorden, fiir die Bauleitung und fiir die Abrechnung erforderlich sind, zu den Nebenleistungen
des AN, die mit dem fur den Auftrag vereinbarten Preis abgegolten sind. Etwaige fir solche Berechnungen und Zeichnungen
erforderliche Gebuhren tragt der AN. Ausflihrungszeichnungen sind SIEMENS in dreifacher Ausfertigung zur Genehmigung
vorzulegen, bevor mit den Arbeiten begonnen wird. Die Genehmigung entbindet den AN nicht von seiner Haftung. Fur die
Ausfiihrung der Berechnungen und Zeichnungen sind die Normen von Austrian Standards International - Standardisierung
und Innovation (vormals Osterreichisches Normungsinstitut) maRgebend.
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Der AN Ubernimmt fur seine Leistungen eine Vollstandigkeitsgarantie dahingehend, dass er samtliche Leistungen, die zur
einwandfreien, mangelfreien und zweckmafen Erfillung seiner Aufgaben erforderlich sind, ohne Anspruch auf zusatzliches
Entgelt oder Verlangerung der Leistungszeit auch dann zu erbringen hat, wenn diese nicht explizit im Vertrag erwahnt sind.
Hat der AN Bedenken gegen Weisungen und/oder Beistellungen (Stoffe, Materialien, Gegenstande) oder gegen Leistungen
anderer Unternehmer, so muss er diese Bedenken SIEMENS unter Angabe von Grinden unverziglich schriftlich mitteilen.
Im Ubrigen gilt sinngemal die ONORM B 2110 (Fassung 01.03.2011), Punkt 6.2.4. ,Prif- und Warnpflicht®.

Stehen die auszufiihrenden Arbeiten im Zusammenhang mit bereits vorhanden Bauteilen oder Anlagen, so ist der AN
verpflichtet, erforderliche Male selbst aufzunehmen oder nachzuprifen.

Leistungen gleichgiiltig welcher Art und unter welchen Umstanden, mit Ausnahme bei Gefahr in Verzug, die der AN ohne
Auftrag ausfihrt oder ausgefihrt hat, werden nicht vergutet. Sie sind nach Malgabe des Bestellers innerhalb seitens des
Bestellers vorzugebenden Fristen auf Kosten des AN zu beseitigen. Der AN hat SIEMENS den allenfalls entstandenen
Schaden zu ersetzen.

Alifallige Arbeiten infolge witterungsbedingter Einschrankungen (z.B. Regen, Frost, Schneefall) bedingen keine Mehrkosten.
Der AN hat nachfolgende Punkte ebenfalls in seinem Liefer- und Leistungsumfang zu bericksichtigen:

e Der AN hat die Gesamtverantwortung fiir sein Gewerk;

e Personal inkl. Personal fiir Planung, Koordinierung, Ausfiihrung und Uberwachung fiir den Liefer- und Leistungsumfang
des AN muss je nach den Erfordernissen, technisch oder terminlich, zahlenmaRig ausreichend ohne Mehrkosten fiir
SIEMENS zur Verfligung stehen;

e Der AN garantiert und stellt sicher, dass der Bauleiter des AN wahrend der Auftragsabwicklung ohne die schriftliche
Zustimmung von SIEMENS nicht parallel an einem anderen Projekt arbeitet;

e Der AN wird zum Projektleiter im Sinne des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) bestellt und es werden ihm
hiermit samtliche Pflichten des Bauherrn nach dem BauKG, insbesondere nach § 3, §4 (1), § 6, § 7 und § 8 BauKG
libertragen. Der AN stimmt dieser Ubertragung ausdriicklich zu. Dementsprechend hat der AN insbesondere einen
Planungs- und Baustellenkoordinator zu bestellen und gemaR § 8 BauKG firr die Erstellung einer sogenannten ,Unterlage
fur spatere Arbeiten“ am Bauwerk zu sorgen.

Auftragsabwicklung

Bei Auftragserteilung sind auf Wunsch die genauen Materialmengen vom AN zu ermitteln und SIEMENS bekannt zu geben,
die sich gegebenenfalls die Materialbeistellung vorbehélt. In diesem Fall erfolgt eine entsprechende Vertragsanpassung.
Der AN erbringt seine Leistungen in eigener Verantwortung, vertragsgemaf und entsprechend den anerkannten Regeln der
Technik sowie der gesetzlichen und behdérdlichen Bestimmungen.

Der AN erstellt Werkzeichnungen, den Baustelleneinrichtungsplan, das Gerateverzeichnis, den Bauzeitenplan und andere
Ausfiihrungsunterlagen und legt diese SIEMENS rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung zur Einsicht vor, sodass SIEMENS
die Moglichkeit zur Prifung innerhalb einer Frist von mindestens 12 Bankwerktagen hat. Diesbezlgliche Kosten des AN sind
in der vereinbarten Vergiitung enthalten.

Die erforderlichen behérdlichen Genehmigungen fiir die Beniitzung von Straen, Gehsteigen und evtl. fremden, dem
Bauherrn nicht gehérenden Grundstiicken, hat der AN auf seine Kosten einzuholen und damit verbundene Auflagen fir
SIEMENS kostenfrei zu erfillen.

Baustrom und Bauwasseranschlisse sind, wenn im Leistungsverzeichnis nicht anders fixiert, vom AN im Rahmen der
Baustelleneinrichtung zu besorgen. Die auflaufenden Strom- und Wassergebihren sind in jedem Fall vom AN zu tragen. Die
vom AN installierten Abnahmestellen sind bis zur Beendigung aller Bauarbeiten vorzuhalten und den lbrigen am Bau
beteiligten Firmen zur Mitbenitzung zu Uberlassen. Der AN hat dafiir zu sorgen, dass keine unbefugte Energieentnahme
maoglich ist. Nach Projektende sind die Baustrom- und Bauwasseranschlisse auf Verlangen von SIEMENS wieder zu
entfernen und ist der Urzustand wieder herzustellen.

Der AN ist verpflichtet, Bautagebulcher zu fiihren und sie SIEMENS auf Verlangen werktéglich zur Information vorzulegen,
ohne dass mit der Kenntnisnahme eine Anerkennung des Inhaltes durch SIEMENS verbunden ist.

Wahrend der Vertragsarbeiten ist der AN verpflichtet, auf Verlangen der SIEMENS-Bauleitung zusatzlich zum
Leistungsumfang Stundenlohnarbeiten zu leisten.

Stundenlohnarbeiten und Uberstunden diirfen nur nach vorheriger Genehmigung der értlichen Bauleitung von SIEMENS
ausgefihrt werden. Sie werden nur aufgrund der durch die SIEMENS-Bauleitung anzuerkennenden Stundenzettel, welche
spatestens am nachsten Tag SIEMENS zur Genehmigung vorzulegen sind und in denen die eingesetzten Arbeitskrafte
namentlich mit Berufsangaben aufzufiihren sind, vergutet.

Auf Stundenlohnarbeiten wahrend der Zeit von Vertragsarbeiten koénnen keine anteiligen Polier- bzw. sonstigen
Aufsichtsstunden in Rechnung gestellt werden. Jedoch wird der AN nicht von seiner Aufsichtspflicht entbunden.

Nach Auslauf der Vertragsarbeiten ist bei Leistung von Stundenlohnarbeiten fiir Poliere und sonstige Aufsichtsorgane vor
Ausfiihrung der Stundenlohnarbeiten mit SIEMENS eine schriftliche Vereinbarung tiber die Vergutung zu treffen.

Der AN hat am Ende eines jeden Monats SIEMENS eine Liste mit den fir den darauffolgenden Monat auf der Baustelle
vorgesehenen Subunternehmern - inklusive Einsatzplan - zu ibergeben.
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Versicherungen

Der AN wird Uber die Vertragsdauer eine Haftpflichtversicherung fur Personen- und Sachschaden (inkl. abgeleitete
Vermdgensschaden) aufrechterhalten und diese dem AG unverziiglich nach Auftragserteilung und auf Verlangen wiederholt
nachweisen. Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung miissen mindestens € 1.500.000,- / 3fach maximiert
betragen, d.h. € 1.500.000,- je Versicherungsfall bzw. € 4.500.000,- pro Versicherungsjahr.

SIEMENS ist berechtigt, eine Bauwesenversicherung abzuschlielen. In diesem Fall wird die anteilige Pramie hierfir von der
Schlussrechnung des AN abgezogen.

SchlieRt SIEMENS keine Bauwesenversicherung ab, ist der AN zum Abschluss und Nachweis einer Bauwesenversicherung
verpflichtet.

Zahlung / Sicherheiten
Schlussrechnung:

Bei Projekten mit Teilzahlungen erfolgt die Zahlung der Schlussrechnung nach Erhalt aller relevanten Abrechnungsunterlagen
wie z.B. Abrechnungsplane, Massenermittlungen, Regiescheine, etc. innerhalb einer Priffrist von 90 Tagen.

Deckungsriicklass:

Alle Abschlags- und Teilrechnungen werden zu 90 % des gepriiften und anerkannten Betrages bezahlt. Die restlichen 10 %
werden als Deckungsriicklass einbehalten, der nicht durch unbare Sicherstellung abgelést werden kann. Der
Deckungsriicklass ist, sofern er nicht von SIEMENS in Anspruch genommen wurde, mit der Schlussrechnung abzurechnen
und freizugeben. Der Deckungsriicklass wird nicht verzinst und dient zur Sicherung samtlicher Anspriiche von SIEMENS
gegen den AN.

Haftrlicklass:

SIEMENS ist berechtigt, von der Schlusszahlung einen Haftriicklass in Hoéhe von 5% (finf Prozent) der
Gesamtauftragssumme auf die Dauer der Gewabhrleistungszeit einzubehalten. Der Haftriicklass dient zur Sicherung allfalliger
Schadenersatzanspriiche oder sonstiger Anspriiche von SIEMENS gegen den AN aus oder im Zusammenhang mit diesem
Vertrag. Der Haftrlicklass ist gegen Gestellung einer fir SIEMENS kostenlosen, abstrakten, unwiderruflichen und auf erste
Anforderung zahlbaren Bankgarantie einer von SIEMENS akzeptierten Osterreichischen GroRbank mit einer Laufzeit von
sechs Monaten nach Ende der Gewahrleistungsfrist ablésbar. Die Wahrung der Bankgarantie und die Wahrung der
Vertragswerte mussen identisch sein. Sollten sich die Auftragswerte andern, missen auch die garantierten Werte
entsprechend angepasst werden. Alle Kosten und Gebiihren mussen im Garantiewert enthalten sein.

SIEMENS kommt nur in Verzug, wenn SIEMENS auf eine Mahnung des AN, die nach Eintritt der Falligkeit der
Zahlungsanspriiche erfolgt, nicht zahlt.

Eine Forderungsabtretung des AN ist nur mit schriftlicher Zustimmung von SIEMENS zulassig. Der AN ist nicht berechtigt,
vertraglich geschuldete Leistungen zuriickzubehalten. Dies gilt nicht, wenn die dem Zuriickbehaltungsrecht zu Grunde
liegenden Gegenanspriiche unbestritten oder rechtskraftig festgestellt sind.

Soweit nicht anders vereinbart, erfolgen Zahlungen nach Wahl von SIEMENS innerhalb von 60 Tagen netto oder innerhalb
von 30 Tagen abziiglich 3% Skonto. Bis zur Behebung von Mangeln kann SIEMENS die Zahlung zuriickhalten. Wahrend der
Gewahrleistungsfrist kann SIEMENS einen unverzinslichen Garantieriickhalt bis 10% des Auftragswertes in Anspruch
nehmen. Die Zahlung bedeutet weder eine Anerkennung der OrdnungsmaRigkeit der Lieferung oder Leistung, noch einen
Verzicht auf SIEMENS zustehende Rechte. Bankspesen der Empfangerbank sind vom AN zu tragen. Steht aus welchen
Griinden auch immer SIEMENS eine vereinbarte Sicherstellung nicht (mehr) zur Verfigung, hat der AN SIEMENS
unverziglich eine gleichwertige Sicherstellung zu leisten.

Ubergabe / Ubernahme

Die Ubergabe einzelner Teilleistungen erfolgt zu den von SIEMENS festgesetzten Zwischenterminen (Meilensteinen), die
férmliche Ubergabe (Abnahme) zum Endtermin. Der AN ist dabei verpflichtet, sdmtliche Unterlagen vorzulegen, sowie den
Nachweis zu flihren, dass die Teilleistung unter Berlicksichtigung aller vertraglich vereinbarten oder vorausgesetzten
Eigenschaften, den jeweils aktuellen Regeln der Technik und Wissenschaft entsprechend mangelfrei ausgefihrt wurde. Der
AN hat SIEMENS 14 Tage vor dem vereinbarten Zwischentermin die Fertigstellung anzuzeigen und SIEMENS die Moglichkeit
zur Kontrolle einzurdaumen. Etwaige festgestellte Mangel sind auf Aufforderung von SIEMENS sofort zu beheben und daraus
anfallende Kosten vom AN zu tragen. Nach Fertigstellung der letzten Teilleistung ist der AN verpflichtet, die férmliche
Ubergabe der Gesamtleistung SIEMENS 14 Tage vor dem vertraglich fixierten Endtermin anzuzeigen.

Der AN hat dabei alle geforderten Unterlagen, samtlichen Schriftverkehr, usw. zu Gbergeben und den Nachweis zu fihren,
dass die Gesamtleistung entsprechend den Regeln der Technik mangelfrei ausgefuhrt wurde. Sollten sich im Zuge der
Ubernahme Méngel ergeben, stellt dies einen abnahmeverhindernden Grund fiir die Gesamtleistung dar. In allen Fallen hat
der AN, sobald alle Einwendungen, die SIEMENS vorgebracht hat, beseitigt sind, erneut um eine Ubernahme anzusuchen.
Werden die Einwendungen nicht fristgerecht oder auf die bedungene Weise behoben, ist SIEEMENS berechtigt, ohne weitere
Vorankiindigung einen Dritten mit der Mangelbehebung auf Kosten und Gefahr des AN zu beauftragen.

Uber die férmliche Ubergabe/Ubernahme (Abnahme) ist von den Vertragsparteien ein gemeinsames Protokoll aufzunehmen
und zu unterzeichnen. Erkennbare Mangel sind hierbei zu vermerken. Im Fall von unerheblichen Mangeln, d. h. solchen, die
eine geringfligige Abweichung der vertraglich geschuldeten Leistung darstellen und die den Verwendungszweck der Anlagen
in keiner Weise beeintrachtigen, wird einvernehmlich eine Frist von 1 Woche nach Ubergabe festgelegt, um den Mangel zu
beheben. In diesem Fall gilt die Abnahme mit dem schriftlichen Nachweis der fristgerechten Mangelbehebung als erfolgt.
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Stellen sich Leistungen bereits vor der Ubernahme als mangelhaft heraus, oder werden sonstige Bedingungen des Auftrages,
insbesondere Termine vom AN, gleichgtiltig aus welchen Griinden, nicht eingehalten, so ist SIEMENS berechtigt, den Auftrag
durch schriftliche Mitteilung ganz oder teilweise fristlos zu kiindigen und noch nicht ausgefiihrte Leistungen anderweitig zu
vergeben. Hierdurch entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten des AN. Die Anspriiche auf Pdnale (wie z.B. nach Punkt 4.2
der Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Siemens Energy Austria GmbH in Osterreich) bleiben hievon unberiihrt. Im Falle
der Kindigung des Auftrages kann SIEMENS gegen angemessene Entschadigung die auf der Baustelle vorhandenen
Einrichtungen, Geruste, Gerate, Maschinen usw., fir die Weiterfihrung der Arbeiten in Anspruch nehmen. Die Eréffnung
eines Insolvenzverfahrens Uber das Vermogen des AN berechtigen SIEMENS, den Vertrag fristlos zu kiindigen und
Schadenersatz wegen Nichterfiillung zu verlangen.

Mit der endgiiltigen Ubernahme gilt die Leistung des AN als erbracht und erfolgt der Gefahreniibergang und beginnt die
Gewahrleistungsfrist.

Eine Inbetriebnahme einzelner Leistungsteile oder der gesamten Anlage vor dem o. g. Zeitpunkt stellt keine Ubernahme im
Sinne von 8.4. dar.

Gewadhrleistung und Schadenersatz

Der AN leistet Gewahr dafir, dass alle bei der Ausfiihrung des Auftrages in Frage kommenden gesetzlichen, behordlichen
oder sonstigen Vorschriften eingehalten werden und haftet fir alle durch den Versto3 gegen diese Vorschriften entstehenden
Folgen. Der AN leistet ferner Gewahr dafiir, dass seine Leistungen die vertraglich zugesicherten Eigenschaften besitzen, den
anerkannten Regeln der Technik entsprechen und nicht mit Fehlern behaftet sind, die den Wert oder die Tauglichkeit zu den
gewohnlich oder nach dem Auftrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern.

Die Gewahrleistungsfrist betragt fiinf Jahre und beginnt mit dem Tag der Ubernahme, fiir versteckte Mangel ab deren
Entdeckung. Alle bei der Abnahme festgestellten und alle wahrend der Gewahrleistungsfrist auftretenden Mangel hat der AN
sofort nach Aufforderung auf seine Kosten durch Nachbesserung zu beseitigen. Ist der AN dazu nicht bereit, ist SIEMENS
berechtigt, ohne weitere Aufforderung den Mangel auf Kosten und Gefahr des AN ersatzweise beseitigen zu lassen. Die
Angemessenheit der Frist bestimmt sich nach der Auswirkung des Mangels auf andere Professionistenarbeiten und ist daher
im Einzelfall vom SIEMENS festzulegen.

Fir alle SIEMENS oder Dritten durch den AN bzw. dessen Dienstnehmer und sonstige Erflillungsgehilfen (Subunternehmer)
verursachten Schaden haftet der AN im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unbeschadet allfélliger Pénaleleistungen.
Fir etwaige Anspriiche Dritter hat der AN SIEMENS schad- und klaglos zu halten.

Insbesondere haftet der AN fiir die Einhaltung aller seine Dienstnehmer, Subunternehmer und Lieferanten sowie deren
jeweiligen Dienstnehmer betreffenden — wie auch immer gearteten - Vorschriften (wie insbesondere das
Auslanderbeschaftigungsgesetz). Der AN garantiert, dass alle flir seine Leistungserbringung eingesetzten Dienstnehmer tber
alle erforderlichen Genehmigungen und Bewilligungen verfligen und diese sofort bei Baustelleniiberprifungen vorgelegt
werden kénnen. Der AN wird SIEMENS fir alle Anspriiche aus der Verletzung dieser Vorschriften vollumfanglich schad- und
klaglos halten.

Vertragsbestandteile

Fir das Vertragsverhaltnis zwischen AN und SIEMENS gelten folgende Unterlagen und Vorschriften in nachstehender
Rangfolge:

a) das Bestellschreiben

b) das Leistungsverzeichnis mit den dazugehdrigen Zeichnungen

c) diese ,Einkaufsbedingungen fiir Bauleistungen der SIEMENS Energy Austria GmbH"

d) die "Allgemeinen Einkaufsbedingungen der SIEMENS Energy Austria GmbH “, in der jeweils geltenden Fassung

e) die von Austrian Standards International - Standardisierung und Innovation (vormals Osterreichisches Normungsinstitut)

und den Fachnormenausschissen aufgestellten im konkreten Fall anwendbaren" technischen Vorschriften fur
Bauleistungen

f) das Angebot des AN.

Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

Der AN stellt sicher, dass von ihm und seinen Erflllungsgehilfen die auf dem jeweiligen Werksgelande von SIEMENS bzw.
auf der jeweiligen SIEMENS-Baustelle geltenden Sicherheits- Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften eingehalten
werden. Der AN stellt SIEMENS von allen Ansprichen frei, die aus der Nichteinhaltung dieser Bestimmungen entstehen. Die
Lagerung von Baustoffen und Materialien erfolgt auf Gefahr des AN. Die Aufstellung von Bauhitten und die Auswahl des
Platzes hierfur bedirfen der Genehmigung von SIEMENS. Die Bau- bzw. Montagestelle ist stets in einem ordentlichen
Zustand zu halten und nach Fertigstellung der Arbeiten sauber abzurdumen. Der AN hat flr eine ausreichende Absperrung
und Sicherung der Baustelle zu sorgen.

Beriicksichtigung von Siemens-Produkten

Der AN hat produktneutral zu planen. Abweichend davon hat der AN bei Gebauden, die von SIEMENS verwendet werden,
bei der Ausfiihrung seiner Leistungen — soweit méglich — die Verwendung von Produkten von SIEMENS und von SIEMENS-
Konzernunternehmen weltweit vorzusehen.
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Umgang mit Werkzeugen, Formen, Mustern und Geheimhaltung

Vom AG uberlassene Werkzeuge, Formen, Muster, Modelle, Profile, Zeichnungen, Normenblatter, Druckvorlagen und Lehren
dirfen ebenso wie danach hergestellte Gegenstande ohne schriftliche Einwilligung des AG weder an Dritte weitergegeben
noch fir andere als die vertraglichen Zwecke benutzt werden. Sie sind gegen unbefugte Einsichtnahme oder Verwendung zu
sichern. Vorbehaltlich weiterer Rechte kann der AG ihre Herausgabe verlangen, wenn der AN diese Pflichten verletzt.

Arbeitsschutz

Der AN ist verpflichtet, alle gesetzlichen und vertraglichen Unfallverhiitungs- und Arbeitsschutzbestimmungen einzuhalten.
Er hat sicherzustellen, dass eine Gefahrdung der Gesundheit und Sicherheit des von ihm und seinen direkten und indirekten
Subunternehmern zur Erbringung der Leistungen eingesetzten Personals (sowie aller anderen Personen, die sich berechtigt
im Arbeitsbereich aufhalten, ausgeschlossen ist.

Sofern Arbeiten oder Dienstleistungen an Betriebsstatten von SIEMENS bzw. auf Baustellen im Auftrag von Siemens
verrichtet oder erbracht werden, gelten zusatzliche Sicherheitsbestimmungen, die im Dokument AS-111 ,SGU-Merkblatt fiir
Angehdrige von Fremdfirmen* beschrieben sind (http://einkauf.siemens.at).

Vor Ausfuhrung der Leistungen Ubermittelt der AN SIEMENS eine schriftliche Risikoanalyse, in der a) alle mit der
Leistungserbringung verbundenen potenziellen Gefahren fiir die Gesundheit und Sicherheit des Personals analysiert und b)
MaRnahmen zur Verhinderung dieser Gefahren festgelegt werden.

Der AN stellt sicher, dass das Personal, bevor es mit der Arbeit auf der Baustelle beginnt, an einer baustellenspezifischen
Sicherheitsschulung teilnimmt und geeignete personliche Sicherheitsausristung erhalt. Der AN stellt sicher, dass das
Personal bei Ausfuihrung der Leistungen die personliche Sicherheitsausristung tragt und diese sich jederzeit in einwandfreiem
Zustand befindet.

SIEMENS behalt sich das Recht vor, aus Sicherheits- oder Arbeitsschutzgriinden nach eigenem Ermessen und ohne
Ubernahme einer Haftung jederzeit Personal von der Baustelle zu verweisen und/oder die Ausfihrung der Leistungen
auszusetzen.

Der AN benennt eine kompetente Person als Verantwortlichen fir Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (“EHS-
VERANTWORTLICHER DES ANS”) und stellt sicher, dass dieser an den von Zeit zu Zeit durch SIEMENS organisierten
Sicherheitsgesprachen teilnimmt.

Der AN uberpriuft die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Arbeitsschutzbestimmungen durch regelmafRige
Sicherheitsbegehungen auf der Baustelle. Der AN ermdglicht SIEMENS durch rechtzeitige Information die Teilnahme an den
Sicherheitsbegehungen. Stellt der AN die Nichteinhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen fest, sorgt er unverzuiglich fir
erneute Einhaltung und informiert SIEMENS Uber die Feststellungen und den Stand der Abhilfemalnahmen.

Auf Anfrage gewahrt der AN SIEMENS Zugang zu samtlichen arbeitsschutzbezogenen Dokumenten im Zusammenhang mit
der Ausfiihrung der Leistungen.

Bei einem Vorfall, der zu a) dem Tod eines Mitglieds des Personals (Fatality), b) einem Unfall mit Arbeitszeitausfall (LTC —
Lost Time Case) oder c) einem Beinahe-Unfall mit hohem Potenzial (High Potential Near Miss) fiihrt, informiert der AN
SIEMENS sofort und 1) fihrt unverzuglich eine Ursachenanalyse des Vorfalls durch, 2) legt angemessene MalRnahmen zur
zukunftigen Verhinderung vergleichbarer Vorfalle fest, 3) bestimmt einen Zeitrahmen fiir die Durchfiihrung dieser Malnahmen
und 4) Ubermittelt SIEMENS einen schriftlichen, hinreichend detaillierten Bericht Uber die Ursachen des Vorfalls, die
festgelegten MaRBnahmen und den Zeitrahmen fiir deren Durchfiihrung. Der AN unterstiitzt eventuelle zusatzliche von
SIEMENS durchgefiihrte Untersuchungen.

Soweit SIEMENS einen Plan zum Arbeitsschutz auf der Baustelle (,EHS-PLAN") erstellt, Gbermittelt SIEMENS dem AN eine
Kopie davon. Der AN bestatigt den Erhalt des EHS-PLANS schriftlich und befolgt die dort festgelegten Regelungen. Dies gilt
auch fur mogliche Aktualisierungen des EHS-PLANS durch SIEMENS. Der AN stellt dartiber hinaus sicher, dass sich auch
seine zur Erbringung der Leistungen eingesetzten direkten und indirekten Subunternehmer zur Einhaltung des EHS-PLANS
und dessen Aktualisierungen verpflichten.

Ungeachtet anderer Rechte, die SIEMENS gegebenenfalls zustehen, ist SIEMENS berechtigt, ohne Ubernahme einer
Haftung von diesem Vertrag zurlickzutreten, wenn der AN gesetzliche oder vertragliche Arbeitsschutzbestimmungen,
einschliellich der Bestimmungen dieses Artikels und des EHS-PLANS, wesentlich oder wiederholt verletzt und diese
Verletzung nicht innerhalb einer von SIEMENS gesetzten angemessenen Frist beseitigt.
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	c)  diese „Einkaufsbedingungen für Bauleistungen der SIEMENS Energy Austria GmbH"
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	Vom AG überlassene Werkzeuge, Formen, Muster, Modelle, Profile, Zeichnungen, Normenblätter, Druckvorlagen und Lehren dürfen ebenso wie danach hergestellte Gegenstände ohne schriftliche Einwilligung des AG weder an Dritte weitergegeben noch für andere...
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	14.2 Vor Ausführung der Leistungen übermittelt der AN SIEMENS eine schriftliche Risikoanalyse, in der a) alle mit der Leistungserbringung verbundenen potenziellen Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit des Personals analysiert und b) Maßnahmen zur...
	14.3 Der AN stellt sicher, dass das Personal, bevor es mit der Arbeit auf der Baustelle beginnt, an einer baustellenspezifischen Sicherheitsschulung teilnimmt und geeignete persönliche Sicherheitsausrüstung erhält. Der AN stellt sicher, dass das Perso...
	14.4 SIEMENS behält sich das Recht vor, aus Sicherheits- oder Arbeitsschutzgründen nach eigenem Ermessen und ohne Übernahme einer Haftung jederzeit Personal von der Baustelle zu verweisen und/oder die Ausführung der Leistungen auszusetzen.
	14.5 Der AN benennt eine kompetente Person als Verantwortlichen für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (“EHS-VERANTWORTLICHER DES ANS”) und stellt sicher, dass dieser an den von Zeit zu Zeit durch SIEMENS organisierten Sicherheitsgesprächen teilnimmt.
	14.6 Der AN überprüft die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Arbeitsschutzbestimmungen durch regelmäßige Sicherheitsbegehungen auf der Baustelle. Der AN ermöglicht SIEMENS durch rechtzeitige Information die Teilnahme an den Sicherheitsbegeh...
	14.7 Auf Anfrage gewährt der AN SIEMENS Zugang zu sämtlichen arbeitsschutzbezogenen Dokumenten im Zusammenhang mit der Ausführung der Leistungen.
	14.8 Bei einem Vorfall, der zu a) dem Tod eines Mitglieds des Personals (Fatality), b) einem Unfall mit Arbeitszeitausfall (LTC – Lost Time Case) oder c) einem Beinahe-Unfall mit hohem Potenzial (High Potential Near Miss) führt, informiert der AN SIEM...
	14.9 Soweit SIEMENS einen Plan zum Arbeitsschutz auf der Baustelle („EHS-PLAN“) erstellt, übermittelt SIEMENS dem AN eine Kopie davon. Der AN bestätigt den Erhalt des EHS-PLANS schriftlich und befolgt die dort festgelegten Regelungen. Dies gilt auch f...
	14.10 Ungeachtet anderer Rechte, die SIEMENS gegebenenfalls zustehen, ist SIEMENS berechtigt, ohne Übernahme einer Haftung von diesem Vertrag zurückzutreten, wenn der AN gesetzliche oder vertragliche Arbeitsschutzbestimmungen, einschließlich der Besti...


